
Einstellungsvoraussetzungen 
zum Erwerb der „Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern“ 

Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung 
z. B. 

in gewerblich-
technischen 

Berufsfeldern 

z. B. 
im Berufsfeld 
„Gesundheit“ 

z. B. 
im Berufsfeld 

„Wirtschaft und Verwaltung“ 

oder 
vergleichbare 

Voraussetzungen in 
anderen Berufsfeldern 

    

Abschluss als 
Meister(in) oder 
Techniker(in) 

Examen bzw. Abschluss 
als 

Krankenschwester 

Examen als 
„Staatlich geprüfte(r) 

Lehrer(in) der 
Bürowirtschaft“ 

oder und 

Examen bzw. Abschluss 
als 

Medizinisch- 
Technische(r) 

Röntgenassistent(in) 

Examen als 
„Staatlich geprüfte(r) 

Lehrer(in) der Text- oder 
Informationsverarbeitung“ 

oder  

Abschluss als 
(Zahn)Medizinische(r) 

Fachangestellte(r) 

oder 

vergleichbare 
Abschlüsse 

Nachweis über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung 

Mindestalter: 24 Jahre, Höchstalter: i. d. R. 40 Jahre 

 
Auswahlverfahren 

bei der Hessischen Lehrkräfteakademie 

 
Vorbereitungsdienst als Beamtin/Beamter auf Widerruf 

als „Fachlehreranwärter(in)“ 
 (Dauer: 21 Monate - Anwärterbezüge nach dem HBesG) 

gemeinsam mit den „Lehrkräften im Vorbereitungsdienst“ (LiV’s) 
für das Lehramt an beruflichen Schulen 

 

Erwerb der „Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern“ 

 
Einstellung als Beamtin/Beamter auf Probe als 
„Fachlehrer(in) für arbeitstechnische Fächer“ 

(Besoldung nach A 10 HBesG) 

 
Lebenszeitverbeamtung 

 
Regelbeförderung 

nach bis zu 10 Jahren 
(Besoldung nach A 11 HBesG) 

 
ggf. Bewerbung und Auswahlverfahren für die Funktionsstelle als 

„Koordinator(in) für Fachpraxis 
an beruflichen Schulen“ 

 
(Besoldung nach A 12 HBesG) 

„Netzwerkkoordinator(in) in der 
Berufsfachschule zum Übergang in 

Ausbildung (BÜA“) 
(Besoldung nach A 12 HBesG) 

Anmerkung: 
Es gibt i. d. R. eine Stelle pro beruflicher Schule. 

Anmerkung: 
Im Jahr 2017 wurden 20 Stellen geschaffen und 

ausgeschrieben.  

 
Allgemeine Hinweise für die pädagogische Ausbildung im Vorbereitungsdienst der Fachlehreranwärter(innen) für 
arbeitstechnische Fächer sind dem monatlichen Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums zu entnehmen. 

 


